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Einleitung 

1. Die Arbeitsgruppe zum Universal Periodic Review (UPR), errichtet gemäß Resolution 5/1 des Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2007, hielt ihre zehnte Tagung vom 24. Jänner bis 4. Februar 2011 ab. Die Überprüfung Österreichs fand bei der 6. Sitzung am 26. Jänner 2011 statt. Die österreichische Delegation wurde von Herrn Michael Spindelegger, Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, geleitet. Bei ihrer 10. Sitzung am 28. Jänner 2011 nahm die Arbeitsgruppe den Bericht über Österreich an. 

2. Am 21. Juni 2010 wählte der Menschenrechtsrat die folgende Gruppe von Berichterstattern (Troika) zur Unterstützung der Überprüfung Österreichs: Argentinien, Bahrain und Mauretanien. 

3. Gemäß Paragraph 15 der Anlage zur Resolution 5/1 wurden die folgenden Dokumente für die Überprüfung von Österreich bereitgestellt: 


(a) Ein nationaler Bericht/schriftliche Präsentation, vorgelegt gemäß Paragraph 15 (a) (A/HRC/WG.6/10/AUT/1 und A/HRC/WG.6/10/AUT/Corr.1); 


(b) Eine Zusammenstellung, vorbereitet vom Amt des Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) gemäß Paragraph 15 (b) (A/HRC/WG.6/10/AUT/2); 


(c) Eine Zusammenfassung, vorbereitet von OHCHR gemäß Paragraph 15 (c) (A/HRC/WG.6/10/AUT/3). 

4. Eine Liste von im Voraus von der Tschechischen Republik, Dänemark, Deutschland, Finnland, Namibia, Niederlanden, Norwegen, Slowenien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland vorbereiteten Fragen wurde Österreich durch die Troika übermittelt. Diese Fragen stehen im UPR-Extranet zur Verfügung. 

I. Zusammenfassung des Verfahrens der Überprüfung

A. Präsentation durch den zu prüfenden Staat 

5. Die österreichische Delegation erklärte, dass die Förderung der Menschenrechte eines der wichtigsten Anliegen der Regierung sei. Österreich habe eine lange Tradition des aktiven Engagements nicht nur den Schutz der Menschenrechte auf nationaler Ebene zu gewährleisten, sondern auch das internationale System für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte bei den Vereinten Nationen und in regionalen Organisationen wie dem Europarat, der OSZE und der Europäischen Union zu stärken.

6. Österreichs internationales Menschenrechts-Engagement sei stets vom Geist der Zusammenarbeit und des Dialogs geleitet gewesen. Dialog und Partnerschaften seien von entscheidender Bedeutung um die Versprechungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte für jedermann Realität werden zu lassen. Österreich habe konsistent mit allen Beteiligten auf dieses Ziel hin gearbeitet.

7. Als nicht-ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in den Jahren 2009 und 2010 habe Österreich kontinuierlich und aktiv die Förderung der Menschenrechte, die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit, den Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten und die Förderung des Beitrags der Frauen zur Wahrung von Frieden und Sicherheit vertreten.

8. Österreichs internationales Engagement für Menschenrechte basierte auf der festen Verpflichtung auch innerstaatlich die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten. Österreich sei allen wichtigen internationalen Menschenrechtsabkommen beigetreten und habe eine ständige Einladung an alle UN-SonderberichterstatterInnen ausgesprochen. 

9. Österreich sei derzeit ein Kandidat für die Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat ab Juni 2011. Auf der Grundlage der von Österreich im Rahmen dieser Kandidatur gemachten freiwilligen Vorhaben und Verpflichtungen, konnten bereits bemerkenswerte Fortschritte zu deren Umsetzung erreicht werden: 


a) Österreich habe vor wenigen Tagen die Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung angenommen. 


b) Erhebliche Fortschritte seien im Hinblick auf die Ratifizierung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und die Schaffung eines nationalen Präventionsmechanismus , der in die österreichische Volksanwaltschaft integriert werden solle, erzielt worden. Der bereits bestehende Menschenrechtsbeirat werde gleichzeitig ausgebaut werden. 


c) Österreich werde bald die Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen des Europarates über den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch hinterlegen. 


d) Gesetzgebung zur Aufnahme eines separaten Tatbestands der Folter im österreichischen Strafgesetzbuch sei derzeit in Vorbereitung. 


e) Der Prozess der Ratifikation des Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen und die Aufnahme von "Verschwindenlassen" als Straftatbestand im österreichischen Strafgesetzbuch seien ebenfalls in Vorbereitung. 


f) Besondere Bestimmungen zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen würden ebenfalls für die Aufnahme ins österreichische Strafgesetzbuch vorbereitet. 


g) Das Parlament würde in diesem Frühjahr die Behandlung der Ratifikation der UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im Bildungswesen beginnen. 

10. Österreich sei sich seiner besonderen historischen Verantwortung bewusst und der Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Diskriminierung von Muslimen und allen anderen Formen von Rassismus und Intoleranz verpflichtet. 

11. Das aktuelle Regierungsprogramm sehe eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes gegen Rassismus und Diskriminierung, einschließlich der Verpflichtung zur Umsetzung des EU-Rahmenbeschlusses gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie der Empfehlungen des VN-Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung vor. 

12. Anti-Diskriminierungs-Gesetze seien in den letzten Jahren gestärkt worden. Die Gleichbehandlungskommission, die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die zuständigen Stellen in den Bundesländern sorgten für Schutz vor Diskriminierung in Beschäftigung und Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Sanktionen für alle Formen von Diskriminierung seien kontinuierlich ausgebaut worden und würden konsequent von österreichischen Gerichten angewendet. Dies würde auch Entschädigung für materielle und immaterielle Schäden betreffen. Diese Anstrengungen hätten zu ständig wachsendem Bewusstsein und Sensibilität der Öffentlichkeit zu Fragen der Diskriminierung beigetragen. 

13. Österreich verfolge eine strikte "Null Toleranz"-Politik gegen alle Formen von Diskriminierung und Misshandlung durch Exekutivbeamte. Im Jänner 2010 sei ein unabhängiges Gremium, das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung eingerichtet worden, um jegliche Verdachtsfälle von Misshandlungen durch Polizeibeamte zu untersuchen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft seien verpflichtet, jeden Verdacht auf Misshandlungen von Amts wegen zu untersuchen. 

14. Um den Schutz der Menschenrechte von Migranten zu gewährleisten, biete das österreichische Zuwanderungsrecht die Möglichkeit, das gesamte Spektrum der rechtlichen Instrumente und Rechtsbehelfe, einschließlich von Beschwerden an den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof zu verwenden. Darüber hinaus habe Österreich die Menschenrechtsausbildung für Justiz- und Strafverfolgungsbehörden weiter verstärkt. 

15. Auf der Präventionsseite arbeite Österreich an der Stärkung eines toleranten und offenen sozialen Klimas. Der Nationale Aktionsplan für Integration sei im Jänner 2010 verabschiedet worden, um diese Politik zu unterstützen. Tätigkeitsbereiche seien unter anderem Sprache, Bildung, Beschäftigung, Rechtsstaatlichkeit, soziale Dienste und Gesundheit, interkultureller Dialog, Freizeit und Sport, Wohnen und die regionale Dimension. Eine Expertenkommission, der auch Organisationen der Zivilgesellschaft angehörten, arbeite intensiv an der Umsetzung des Aktionsplans. 

16. Österreich sei der weiteren Stärkung des Schutzes und der Förderung der Rechte der slowenischen und der anderen fünf autochthonen Minderheiten in Österreich verpflichtet. Die Bildungs-, sozio-ökonomische und rechtliche Situation der Minderheiten in Österreich werde derzeit von verschiedenen Expertengruppen gemeinsam mit allen relevanten Akteuren überprüft. Das Ziel sei eine Änderung und Anpassung des Volksgruppen-Gesetzes bis zum nächsten Jahr. In Bezug auf die zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten sei die Regierung der vollen Umsetzung von Österreichs Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag von 1955 verpflichtet. Konstruktive Verhandlungen zwischen allen Beteiligten mit dem Ziel, bald eine nachhaltige Lösung zu finden, seien derzeit im Gange. 

17. Die Gleichstellung der Geschlechter, unter anderem am Arbeitsmarkt, werde als wichtiges Thema gesehen. Maßnahmen zur Beseitigung von Ungleichheiten seien ergriffen worden. Im Juni 2010 sei ein Nationaler Aktionsplan präsentiert worden. Das Gleichbehandlungsgesetz sei vor kurzem novelliert worden, um größere Transparenz in Bezug auf Einkommen in der Privatwirtschaft zu gewährleisten. Darüber hinaus würden 50% des nationalen Budgets für Arbeitsmarktpolitik spezifischen Programmen zur Verbesserung der Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, unter anderem durch Kapazitätsaufbau und Ausbildung, gewidmet. 

18. Opfer häuslicher Gewalt erhielten kostenlose Rechtsberatung und psychosoziale Unterstützung zur Sicherung ihrer Rechte im Strafverfahren. Fälle häuslicher Gewalt würden von Staatsanwälten mit spezieller Ausbildung abgedeckt. Opfern stünde auch ein gut etabliertes System von Kriseninterventionszentren in allen Bundesländern zur Verfügung: Es gebe 21 staatlich finanzierte Frauenhäuser mit 750 Plätzen und eine 24-Stunden-Hotline. 

19. Die Novelle von 2009 zum Gewaltschutzgesetz habe außerdem neue und strengere Sanktionen bei anhaltender Gewalt eingeführt. Auf der Grundlage der Familienzusammenführung nach Österreich gekommene Migrantinnen seien oft in einer besonders verletzlichen Lage, wenn sie Opfer häuslicher Gewalt werden. Österreichische Rechtsvorschriften böten daher die Möglichkeit der Erteilung eines eigenen Aufenthaltstitels, um sie vor weiterer Gewalt zu schützen. 

B. Interaktiver Dialog und Antworten des zu prüfenden Staates
20.
Während des interaktiven Dialogs unterbreiteten 54 Delegationen Stellungnahmen. Eine Reihe von Delegationen begrüßte den umfassenden nationalen Bericht, Österreichs Teilnahme an bzw. sein Engagement für den UPR sowie den partizipatorischen Ansatz bei der Vorbereitung des Berichts und die Einbindung von Nichtregierungsorganisationen beim Follow-up der Überprüfung. Die während des Dialogs abgegebenen Empfehlungen finden sich in Abschnitt II des vorliegenden Berichts.

21.
Algerien vermerkte die fehlende Einigkeit darüber, soziale Rechte in die österreichische Verfassung aufzunehmen und wollte die Gründe dafür wissen. Algerien erwähnte Schwierigkeiten bei der Erreichung der Geschlechtergleichstellung und sprach Berichte über rassistisches und fremdenfeindliches Verhalten gegenüber bestimmten Gruppen an. Algerien merkte an, dass Österreich nicht bereit sei, die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu ratifizieren. Algerien gab Empfehlungen ab. 

22.
Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland lobte die Bereitschaft Österreichs, das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2001 betreffend die slowenische Minderheit umzusetzen. Es begrüßte den Nationalen Plan für Integration. Das Vereinigte Königreich wollte wissen, was unternommen werde, um die Scheu von Diskriminierungsopfern zu überwinden, sich an die Gerichte zu wenden. Es sei besorgt über die anhaltende Ungleichheit beim Status gleichgeschlechtlicher Partner. Das Vereinigte Königreich gab Empfehlungen ab.

23.
Die Türkei nahm den Hinweis Österreichs zur Kenntnis, dass es den Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus als vordringlich betrachte und Maßnahmen zur Förderung von Gleichbehandlung und Integration setze. In diesem Zusammenhang begrüßte die Türkei die Einrichtung von Gleichbehandlungsbeauftragten. Als erfreulich wurde die Tatsache gewertet, dass Polizeibeamte eine Menschenrechtsausbildung mit Betonung diskriminierungsfreier Polizeiarbeit in einer multikulturellen Gesellschaft erhalten. Die Türkei gab Empfehlungen ab.

24.
Marokko bemerkte, dass soziale Rechte in der Verfassung fehlten und erkundigte sich, ob Österreich beabsichtige, die in seinem nationalen Bericht erwähnten Verfassungsreformen umzusetzen. Marokko begrüßte die zur Bekämpfung von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz unternommenen Anstrengungen und führte einige Beispiele von "best practice" an. Betreffend Migration teilte Marokko Österreichs Auffassung, wonach Herkunfts- und Aufnahmestaat in Verbindung zueinander treten sollten. Marokko erkundigte sich über Bemühungen zur Unterstützung von Migranten bei der Bewahrung ihrer Identität und von Verbindungen zu ihrem Heimatstaat.

25.
Ägypten nahm Österreichs Politik zur Kenntnis, die Förderung und den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten, wobei Bemühungen auch auf die Ungleichbehandlung der Geschlechter und die Kinderrechte, sowie die Bekämpfung rassischer Diskriminierung gerichtet seien. Es zeigte sich allerdings besorgt über die weiterhin bestehende Lücke im Schutz der Rechte von Minderheiten in Österreich, einschließlich ihrer kulturellen und sprachlichen Rechte. Ägypten gab Empfehlungen ab.

26.
Der Irak würdigte das Engagement Österreichs bei der Förderung der Menschenrechte, das in der Ratifikation zahlreicher Menschenrechtsübereinkommen zum Ausdruck komme. Die Menschenrechte seien die hauptsächliche Säule der österreichischen Politik und Österreich habe auch finanziell zu Menschenrechtsfonds beigetragen. Der Irak nahm ferner Bezug auf Maßnahmen zur Integration von Migranten sowie zur Gewährleistung des Dialogs zwischen den Zivilisationen und lobte Österreich für seine Schritte zur Bekämpfung des Menschenhandels.

27. 
Aserbaidschan stellte fest, dass in Österreich eine Reihe von nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte eingerichtet worden seien. Es würdigte die Erfolge bei der Umsetzung der weitreichenden Nationalen Programme und Pläne in unterschiedlichen Bereichen, insbesondere beim Schutz der Frauenrechte. Aserbaidschan gab Empfehlungen ab.

28.
Indien ersuchte Österreich um Information zu den zur Durchsetzung des Prinzips “Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und zur Überprüfung des Anti-Diskriminierungsrechts ergriffenen Maßnahmen. Es fragte, ob Österreich es als nützlich erachte, den Sonderberichterstatter zu zeitgenössischen Formen des Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz nach Österreich einzuladen. Indien gab Empfehlungen ab.

29.
Die Islamische Republik Iran war beunruhigt über Menschenrechtsprobleme wie alarmierende Fälle von Hassreden, eine von Politikern und Medien erzeugte Atmosphäre der Feindseligkeit und diskriminierende Haltungen und Äußerungen von Neonazismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundener Intoleranz gegenüber Migrantengemeinschaften einschließlich Muslime und Roma. Sie erbat Information über konkrete Maßnahmen zu deren Bekämpfung. Der Iran gab Empfehlungen ab. 

30.
Kanada begrüßte Österreichs ständige Einladung an die SonderberichterstatterInnen und den kürzlich erfolgten Besuch zweier europäischer Menschenrechtsorgane. Es begrüßte auch die Absicht, eine Zusammenstellung aller menschenrechtlicher Bestimmungen zu schaffen. Kanada ermutigte Österreich, die Integration von Migranten weiter zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie ihre Rechte voll genießen können. Kanada sei bereit, den Dialog mit Österreich in dieser Sache fortzusetzen. Kanada gab Empfehlungen ab.

231.
Frankreich begrüßte die Bereitschaft Österreichs, das Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen (CED) zu ratifizieren und fragte, wann dies geschehen werde. Es merkte an, dass das Strafrecht Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des Rom-Statuts noch nicht erfasse und wollte die Gründe dafür wissen. Frankreich begrüßte die kürzlich getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung von Misshandlung und rassistischem Verhalten durch Exekutivbeamte. Frankreich verwies auf Bestimmungen des nationalen Arbeitsrechts, welche Ausländer benachteiligen. Frankreich gab Empfehlungen ab.

32.
Spanien begrüßte die Präsentation des nationalen Berichts und gab Empfehlungen ab.

33.
Jordanien hielt fest, dass Österreich stets eine wichtige Rolle bei der Förderung des Multilateralismus und des Menschenrechtsgedankens auf allen Ebenen gespielt habe  einschließlich der Konferenzen, die zur Wiener Erklärung samt Aktionsprogramm führten. Es lobte Österreichs Bemühungen zur weiteren Entwicklung und Stärkung seines erprobten gesetzlichen und institutionellen Rahmens, einschließlich der Einrichtung der Volksanwaltschaft. Jordanien gab Empfehlungen ab.

34.
Die Tschechische Republik drückte ihre Anerkennung für Österreichs nationalen Bericht aus. Sie lobte das mit Jänner 2008 in Kraft getretene Strafprozessreformgesetz, das mehr Rechte für die Verteidigung und bessere Transparenz in Verfahren für jene brächte, die Fälle exzessiver Gewaltanwendung durch Exekutivbeamte geltend machen würden. Die Tschechische Republik gab Empfehlungen ab.

35.
Slowenien vermerkte die signifikante Abnahme der slowenischsprechenden Gemeinschaft vor allem in Kärnten. Es kritisierte das Versäumnis Österreichs, die Rechte der slowenischen Minderheit gemäß dem Staatsvertrag von Saint-Germain und dem Österreichischen Staatsvertrag umzusetzen sowie Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs betreffend das Slowenische als Minderheitensprache zu vollziehen. Slowenien gab Empfehlungen ab.

36.
Indonesien erblickte in der Errichtung des unabhängigen Menschenrechtsbeirats mit der bemerkenswerten Einbindung zahlreicher Organisationen der Zivilgesellschaft einen wichtigen Aspekt der löblichen Menschenrechtspolitik Österreichs. Es anerkannte auch Österreichs Initiativen bei der Förderung eines Dialogs mit dem Ziel, das gegenseitigen Verständnisses und den Respekt gegenüber Angehörigen anderer Religionen, Ethnien und Sprachen zu fördern. Indonesien gab Empfehlungen ab.

37.
Malaysia anerkannte, dass Österreich über gut entwickelte rechtliche Rahmenbedingungen mit regionalen und internationalen Normen bzw. Standards verfüge. Auf nationaler Ebene würde eine Reihe von Ombuds-Institutionen zur Verfügung stehen. Es bemerkte jedoch, dass sich Österreich mit einigen Herausforderungen konfrontiert sei, namentlich mit rassistischen Klischees und Vorurteilen in den Medien, Fällen von Menschenhandel und Problemen betreffend Migrantengruppen und die Gleichberechtigung der Geschlechter. Malaysia gab Empfehlungen ab.

38.
Die Republik Moldau nahm die Aufnahme von Kinderrechten in die Bundesverfassung zur Kenntnis. Mit Rücksicht auf die 2007 abgegebenen Empfehlungen des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, dafür Sorge zu tragen, dass Frauen auf der Entscheidungsebene aktiver eingebunden werden, fragte Moldawien, welche zusätzlichen Maßnahmen Österreich plane, um die volle und gleichberechtigte Teilhabe am politischen und wirtschaftlichen Leben von Frauen voranzutreiben. Die Republik Moldau gab Empfehlungen ab.

39.
Burkina Faso erwähnte Österreichs Beteiligung an der Entwicklungszusammenarbeit, die ihm zugute komme. Erwähnung fand auch das österreichische Engagement im internationalen Menschenrechtssystem, die Ratifizierung der meisten Menschenrechtsinstrumente und die ständige Einladung an alle UN-SonderberichterstatterInnen. Burkina Faso würdigte die Maßnahmen betreffend Asylwerber und Migranten und lud  Österreich ein, deren Rechte weiterhin zu gewährleisten. Burkina Faso gab eine Empfehlung ab.

40.
Die Russische Föderation verwies auf Bevölkerungsgruppen, die gegenüber Rassismus und Fremdenfeindlichkeit besonders verwundbar seien, wie beispielsweise Schwarzafrikaner, Muslime und Roma. Auch das anhaltende Problem des Antisemitismus wurde angesprochen. Asylwerber, Flüchtlinge und Migranten seien das Ziel von rassistischen und fremdenfeindlichen politischen Äußerungen. Sie hielt ferner fest, dass 60 Prozent der in Untersuchungshaft befindlichen Straftäter Ausländer seien. Die Russische Föderation gab Empfehlungen ab. 

41.
Bangladesch lobte Österreich für die Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Erreichung der UNO-Millennium-Entwicklungsziele und der Verwirklichung ihres Rechts auf Entwicklung. Hervorgehoben wurden auch die von Österreich getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und zum Schutz von ethnischen Gruppen, Migranten und Asylwerbern. Es sei jedoch besorgt über Österreichs Bestreben, den Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am Bruttonationaleinkommen zu kürzen. Bangladesch gab Empfehlungen ab.

42.
Palästina lobte Österreich für die Klarheit und Objektivität seines nationalen Berichts, worin auch anhaltende Herausforderungen wie Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen zum Ausdruck gekommen seien, wie auch für seine Bemühungen zum Schutz der Rechte verwundbarer Bevölkerungsteile. Palästina verwies auch auf die Bemühungen Österreichs, die Freiheit der Religion und religiöse Minderheiten zu schützen. Palästina gab eine Empfehlung ab. 

43.
Guatemala nahm Österreichs Beurteilung seiner Menschenrechtssituation zur Kenntnis wie auch die Herausforderungen in Bereichen wie der Geschlechtergleichstellung, der Diskriminierung, der Migrationsgesetze, des Menschenhandels und der Kinderrechte. Guatemala lobte Österreichs Menschenrechtspolitik und seine führende Rolle bei der Entwicklungszusammenarbeit. Guatemala stellte mit Befriedigung fest, dass der Kampf gegen Rassismus ein vorrangiges Ziel sei und fragte nach Maßnahmen zur Bekämpfung rassistischer Taten. Guatemala gab eine Empfehlung ab.

44.
Die Schweiz begrüßte die Bereitschaft Österreichs, das Fakultativprotokoll zum UN-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zu ratifizieren und einen nationalen Präventionsmechanismus einzurichten. Die Schweiz verwies auf das Problem der häuslichen Gewalt und auf Fälle von Haft für Frauen, welche Opfer von Menschenhandel waren. Die Schweiz gab Empfehlungen ab.

45.
Brasilien lobte Österreich, weil es dem Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus Vorrang einräume. Ermutigend sei die Entschlossenheit, mit der Österreich Fälle von Antisemitismus untersuche und ihnen vorzubeugen trachte. Ungeachtet dieser bemerkenswerten Bemühungen war Brasilien über die unzureichende Durchsetzung der Anti-Diskriminierungsgesetze besorgt und erachtete es für notwendig, die Einstellung mancher Staatsorgane in dieser Hinsicht zu verändern. Brasilien gab Empfehlungen ab.

46.
Die Philippinen lobten Österreichs Engagement für den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen. Sie erkundigten sich über Herausforderungen bei der Umsetzung des interkulturellen Ansatzes im Schulsystem und wollten wissen, in welchem Ausmaß Menschenrechtserziehung Bestandteil des interkulturellen Unterrichtsplans sei. Sie anerkannten die zur Bekämpfung des Rassismus getroffenen Maßnahmen und lobten die nationalen Aktionspläne zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt und zur Bekämpfung des Menschenhandels. Die Philippinen gaben Empfehlungen ab. 

47.
In Beantwortung der Fragen aus dem interaktiven Dialog stellte Österreich klar, dass es sich bei der Volksanwaltschaft um eine unabhängige und verfassungsmäßige Einrichtung zur Überprüfung der öffentlichen Verwaltung handle, die damit sehr wohl die Aufgabe einer "Nationalen Menschenrechtseinrichtung" erfülle. Jeder könne sich unbeschadet seines Alters, seiner Nationalität oder seines Wohnsitzes und kostenlos bei der Volksanwaltschaft beschweren. Es sei geplant, das Mandat der Volksanwaltschaft im Zusammenhang mit der Ratifizierung des Fakultativprotokolls zur UN-Folterkonvention (OPCAT) zu erweitern. 

48.
Österreichs Vorbehalte zu internationalen Menschenrechtsübereinkommen würden regelmäßig überprüft. Dabei  seien bisher keine Lücken oder Defizite beim Schutz der Menschenrechte in Österreich festgestellt worden. Zweck der österreichischen Vorbehalte sei es, die völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs miteinander in Einklang zu bringen. 

49.
Verhetzung in der Politik und in den Medien werde von der österreichischen Öffentlichkeit bzw. den Politikern auf das Schärfste verurteilt und sei strafrechtlich verboten.

50.
Nationalsozialistische Aktivitäten und Leugnung des Holocausts seien streng verboten. Die Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen werde von den österreichischen Gerichten genau überwacht. Das staatliche Bildungssystem sei auf die Förderung von interkulturellem Verständnis und Toleranz ausgerichtet. 

51.
Menschenrechtserziehung sei ein integraler Bestandteil des Unterrichts im primären und sekundären Unterrichtswesen und an den Universitäten wie auch bei der Ausbildung des Polizei- und Richterpersonals. 

52.
Österreich unterstütze die gleichberechtigte Teilnahme von Personen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben und ihre unabhängige Lebensgestaltung. Österreich sei unter den ersten Staaten gewesen, die das UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen einschließlich seines Fakultativprotokolls unterzeichnet und ratifiziert hätten. Ein unabhängiger Kontrollmechanismus sei im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz eingerichtet worden. Hohe arbeitsrechtliche Standards in Österreich, spezielle Maßnahmen zur Förderung der Integration auf dem Arbeitsmarkt und die Förderung inklusiver Bildung würden die Eigenkompetenz von behinderten Personen weiter unterstützen. 

53.
Österreich genieße bereits einen hohen Standard beim Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Die Verankerung derartiger Rechte in der Verfassung werde derzeit diskutiert und zahlreiche wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte seien bereits durch Gesetze und die Rechtsprechung implementiert. Außerdem seien seit 2009 gewisse wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte durch die EU-Grundrechtecharta in Österreich anwendbar.

54.
Roma seien in Österreich gut integriert. Spezielle Programme beinhalteten Sprachtraining sowie Unterrichts- und Kulturprojekte. Spezielle Unterstützungsmaßnahmen seien vorgesehen zur Förderung der Integration auf dem Arbeitsmarkt.

55.
Zusätzlich zum generellen Schutz vor Diskriminierung auf der Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Gleichbehandlungsgesetzes hätten gleichgeschlechtliche Paare in Österreich seit Jänner 2010 die Möglichkeit, ihre Partnerschaft eintragen zu lassen. Eingetragene Partnerschaften wären in meister Hinsicht der Ehe gleichgestellt, insbesondere was das Unterhalts- und das Erbrecht angehe. In Österreich bestehe derzeit keine Einigkeit hinsichtlich der Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare; daher seien diesbezüglich zur Zeit keine gesetzlichen Änderungen zu erwarten.

56.
Die Möglichkeit, in der österreichischen Armee bereits mit 17 Jahren Dienst zu tun, beruhe auf freiwilliger Basis und sei im Kontext des nationalen Unterrichtssystems zu sehen, das jungen Menschen gestatte, die Pflichtschule bereits in einem jugendlichen Alter abzuschließen. Die Teilnahme von Soldaten unter 18 Jahren an bewaffneten Auseinandersetzungen sei jedoch streng untersagt. 

57.
Die Haftbedingungen für jugendliche Straftäter würden in Österreich ständig verbessert und würden auch Zugang zu Ausbildung und Unterricht einschließen. In allen Haftanstalten seien Jugendliche getrennt von den Erwachsenen untergebracht. Eine spezielle Jugendstrafanstalt sei in Gerasdorf errichtet worden. 

58.
Im Rahmen der geplanten Änderung des Fremdenrechts sei kostenloser Rechtsbeistand auch während der Anhaltung ins Auge gefasst. 

59.
Die beiden nationalen Aktionspläne betreffend Menschenhandel enthielten eine umfangreiche Liste von Maßnahmen zur Vorbeugung, zum Opferschutz und zur strafrechtlichen Verfolgung der Täter wie auch der damit einhergehenden nationalen und internationalen Koordination bzw. Kooperation. Österreich unterhalte eine intensive Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn, um Menschenhandel und das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit würde Österreich die Opfer auch in ihren Herkunftsländern unterstützen. 

60.
Es sei nicht vorgesehen, das Internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu ratifizieren, da dieses Übereinkommen in Widerspruch zu anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs stehe. Viele der darin verankerten Rechte würden bereits durch nationale bzw. europarechtliche Gesetzgebung geschützt. Das besagte Übereinkommen würde die Fähigkeit der Behörden einschränken, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu regeln.

61.
In Österreich hätten Asylwerber ein Recht auf Grundversorgung einschließlich der Unterbringung, Nahrung, umfassender medizinischer Betreuung und kostenlosem Unterricht für Minderjährige. Jeder Asylwerber habe ein Recht auf kostenlosen und unabhängigen Rechtsbeistand während des Asylverfahrens. Drei Monate nach Stellung des Asylantrags hätten Asylwerber Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt.

62.
Österreich fühle sich nach wie vor dem offiziellen Entwicklungshilfeziel von 0,7 Prozent des österreichischen Bruttonationaleinkommens verpflichtet. Allerdings würden notwendige Budgetkürzungen die Erreichung dieses Ziels wahrscheinlich bis 2015 verzögern.

63.
Pakistan hob Österreichs Rolle bei der Stärkung des Menschenrechtsschutzes hervor. Es erwähnte in diesem Zusammenhang die Wiener Erklärung samt Aktionsprogramm und die Ratifizierung beinahe aller Menschenrechtsverträge. Pakistan brachte Bedenken hinsichtlich fremdenfeindlicher und intoleranter Verhaltensweisen sowie wegen Diskriminierung von Minderheiten und Migranten vor. Es wollte wissen, welche zusätzlichen Maßnahmen erforderlich seien, um diesen Problemen zu begegnen. Pakistan gab Empfehlungen ab.

64.
Schweden stellte fest, dass zwar Gesetze und Rechtsprechung wirksame Mittel zur Bekämpfung von Übergriffen bereit hielten, aber trotzdem Fälle exzessiver Gewaltanwendung durch die Polizei insbesondere gegenüber Flüchtlingen und Asylwerbern gemeldet worden seien. Außerdem sei es beunruhigend zu hören, dass fremdenfeindliche Äußerungen und Agitation gegen eine nationale oder ethnische Gruppe im politischen Leben Österreichs und in den Medien nichts Ungewöhnliches seien. Schweden gab Empfehlungen ab.

65.
Die Slowakei stellte fest, dass Österreich eine Demokratie sei, die der Förderung der Menschenrechte große Beachtung schenke. Die Slowakei gab Empfehlungen ab.

66.
Usbekistan vermerkte, dass internationale Vertragsorgane Besorgnis über österreichische Fälle von Verhetzung durch Politiker geäußert hätten, die vornehmlich gegen Migranten und Angehörige von Minderheiten gerichtet waren. Sehr besorgt habe man sich auch über neo-nazistische, rassistische und fremdenfeindliche Haltungen und über die damit verbundene Intoleranz gegenüber Migranten und bestimmten Volksgruppen wie auch über die Auswirkungen auf  deren Kinder gezeigt. Usbekistan gab Empfehlungen ab.

67.
Chile lobte Österreichs Engagement für den Schutz der Menschenrechte, was sich in der großen Zahl ratifizierter Menschenrechtsverträge und an seiner ständigen Einladung für die UN-SonderberichterstatterInnen zeige. Chile begrüßte auch die Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen durch Österreich. Chile gab Empfehlungen ab. 

68.
Die Vereinigten Staaten von Amerika lobten Österreich für sein Eintreten für Frauenrechte, die Unterstützung nationaler und internationaler Nichtregierungsorganisationen und seine Rolle beim Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten und bei der Bekämpfung des Menschenhandels. Sie begrüßten die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung und das kürzlich ergangene Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zu den Religionsgemeinschaften. Sie verwiesen auf Berichte über gesellschaftliche Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Die Vereinigten Staaten gaben Empfehlungen ab. 

69.
Botswana lobte Österreichs fortwährende Bereitschaft, die Menschenrechte vorrangig zu stärken, was auch durch seine Mitarbeit im Menschenrechtsrat zum Ausdruck komme. Die umfassenden Maßnahmen betreffend Gewalt gegen Frauen wurden zur Kenntnis genommen. Man wollte wissen, wie mit Beschwerden über Misshandlung durch Exekutivbeamte umgegangen werde. Botswana gab eine Empfehlung ab. 

70.
Kuba begrüßte den Nationalen Plan für Integration und die Annahme anderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Rassismus. Es appellierte an Österreich, politische Äußerungen, die zu Hass gegen Migranten, Asylwerber, Afrikaner und Minderheiten aufriefen, als Problem anzugehen. Es wies auch auf die Verwundbarkeit von Afrikanern, Muslimen und Angehörige der Roma gegenüber rassischer Diskriminierung, Diskriminierung bei der Beschäftigung oder im Hinblick auf "racial profiling" hin. Ferner verwies Kuba auf die Einkommenskluft zwischen Frauen und Männern. Kuba gab Empfehlungen ab.

71.
Bosnien-Herzegowina lobte Österreich wegen der umfassenden humanitären Unterstützung und Hilfeleistung für zahllose Flüchtlinge, die hier Zuflucht gefunden hätten. Die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und stereotyper Betrachtungs- bzw. Verhaltensweisen sei ein vorrangiges Staatsziel und Österreich habe einen nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel entwickelt. In diesem Zusammenhang wurde Österreich um Auskunft über seine Zusammenarbeit mit anderen Ländern in der Region gebeten. Bosnien-Herzegowina gab Empfehlungen ab.

72.
Ghana lobte Österreich für die Stärkung seiner Menschenrechtsinstitutionen durch die Errichtung des Unabhängigen Menschenrechtsbeirats. Es vermerkte, dass die Situation der Frauen in Österreich hinter der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in vielen Bereichen zurückblieb. Es erkundigte sich über den Stand der Umsetzung eines Nationalen Aktionsplans zur Herstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt. Ghana gab Empfehlungen ab. 

73.
Israel lobte Österreich für seinen Beitrag zur Arbeit des Menschenrechtsrates und für sein Engagement bei der Förderung der Menschenrechte und der Entwicklungszusammenarbeit. Allerdings sei es besorgt über Fälle von Antisemitismus und sprach die Hoffnung aus, dass mit der Schaffung eines Nationalen Aktionsplans und der Ergreifung von Sanktionen solche Vorfälle zurückgehen würden. Israel gab Empfehlungen ab. 

74.
Die Niederlande bemerkten, dass Österreich das System der Vereinten Nationen kräftig unterstütze. Sie begrüßten Österreichs Bekenntnis zu Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung auch im Hinblick auf die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität, obwohl das Gesetz über die eingetragene Partnerschaft noch manche Diskriminierung beibehalte. Die Niederlande schlossen sich der Besorgnis des Ausschusses gegen Folter wegen fehlender strafrechtlicher Konsequenzen in Fällen von Polizeibrutalität an. Die Niederlande gaben Empfehlungen ab.

75.
Norwegen stellte fest, dass die österreichische Antidiskriminierungsgesetzgebung einen fragmentarischen und konfusen Eindruck mache. Es zeigte sich auch besorgt über Berichte, wonach Polizeibrutalität ungestraft geblieben sei. Norwegen begrüßte Österreichs Bestreben, Flüchtlingen innerhalb seiner Grenzen Schutz zu gewähren, missbilligte allerdings die Unterbringung von Asylwerbern in gefängnisähnlichen Einrichtungen. Norwegen gab Empfehlungen ab.

76.
Italien lobte Österreich für seine Kooperation mit der Zivilgesellschaft und drückte seine Zufriedenheit über die hervorragenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern aus. 

77.
Trinidad und Tobago würdigte die Aufnahme eines Menschenrechtsunterrichts in den Lehrplan der österreichischen Schulen sowie die Einführung einer verpflichtenden Menschenrechtsausbildung für Polizeibeamte, Richter und Staatsanwälte. Auch lobte es die Bemühungen Österreichs um den Schutz von Personen mit Behinderungen. Viel Arbeit sei allerdings noch erforderlich, um die ungleiche Behandlung von Frauen im Berufsleben zu beseitigen. Österreichs Bemühungen bei der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wurden zur Kenntnis genommen. Trinidad und Tobago gab Empfehlungen ab.

78.
Deutschland fragte, warum Österreich kein Nationales Menschenrechtsinstitut auf der Grundlage der Pariser Prinzipien errichtet habe. Es begrüßte einen Nationalen Aktionsplan für Integration und erbat Auskunft zum deutschen Sprachunterricht für Einwanderer. Es wollte auch wissen, ob zu Todesfällen und angeblichen Übergriffen in Polizeigewahrsam Ermittlungen eingeleitet worden seien, nachdem der Menschenrechtsausschuss 2007 Besorgnis darüber geäußert habe. Deutschland gab eine Empfehlung ab.

79.
Australien begrüßte Österreichs Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, die Ausbildung von öffentlich Bediensteten und die Untersuchung von Fällen behaupteter Diskriminierung. Es ermutigte Österreich, das Mandat der Volksanwaltschaft zu erweitern und die Unabhängigkeit des Menschenrechtsbeirats zu stärken. Australien lobte Österreichs Rolle als Mitglied des Sicherheitsrats, weil es dessen Aufmerksamkeit auf menschenrechtlich relevante Fragestellungen gelenkt habe.

80.
China lobte Österreich für seine Fortschritte auf dem Gebiet der Geschlechtergleichbehandlung, der Rechte von Personen mit Behinderungen und der Bekämpfung des Menschenhandels. Es vermerkte Österreichs Anstrengungen zum Schutz der Rechte von Minderheiten und Migranten. China erbat Information über Maßnahmen zum Schutz der Rechte von Migranten auf Arbeit und auf Gesundheit und über Schritte zur Beseitigung rassischer Diskriminierung sowie zur Sicherung der Gleichbehandlung von Minderheiten. China gab eine Empfehlung ab.

81.
Die Republik Korea empfahl die Gleichstellung der Geschlechter als vordringliches Ziel und begrüßte die Gründung eines Staatssekretariats für Frauenfragen und die Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe für das "gender mainstreaming". Sie nahm Österreichs Bemühungen bei der Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit zur Kenntnis, verwies jedoch auch auf Berichte über Hassreden von Politikern und die Ablehnung gegenüber Ausländern. Die Republik Korea gab Empfehlungen ab.

82.
Mexiko verwies auf die gut entwickelten Rahmenbedingungen zur Förderung der Menschenrechte, die als "gute Praxis" gelten könnten. Es lobte Österreichs Bemühungen im Kampf gegen Diskriminierung und wollte wissen, inwieweit die Empfehlungen der Durban-Erklärung samt Aktionsprogramm und jene der Durban-Überprüfungskonferenz berücksichtigt wurden. Mexiko gab Empfehlungen ab.

83.
Kolumbien lobte Österreich für sein Engagement, die Menschenrechte zu fördern. Es hob Österreichs Bemühungen um den interkulturellen Dialog hervor. Es wollte wissen, ob Österreich die Ratifikation des Internationalen Übereinkommens zum Schutz der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen in Erwägung ziehe. Kolumbien ermutigte Österreich bei seinen Anstrengungen zur Geschlechtergleichstellung und begrüßte den Nationalen Plan zur Bekämpfung von Menschenhandel. Kolumbien gab Empfehlungen ab. 

84.
Honduras vermerkte mit Genugtuung Österreichs ständige Einladung an alle UN-SonderberichterstatterInnen und die Ratifizierung fast aller internationalen Menschenrechtsinstrumente. Honduras verwies auf die Schwierigkeiten für Migranten und andere Personen, die Opfer von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wurden. Honduras ermutigte Österreich, Hinweisen nachzugehen, wonach Exekutivbeamte "racial profiling" betrieben, und rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen aufzugreifen. Honduras gab Empfehlungen ab. 

85.
Costa Rica hob Österreichs Eintreten für die Menschenrechte hervor, was sich an der Ratifizierung der meisten Menschenrechtsinstrumente, an der Akzeptanz von Individual- und Staatenbeschwerdeverfahren und von Untersuchungsverfahren zeige. Costa Rica gab Empfehlungen ab. 

86.
Ecuador gratulierte Österreich zur Qualität seines nationalen Berichts. Es anerkannte die Bemühungen bei der Umsetzung eines nationalen Aktionsplans zur Integration von Migranten. Ecuador gab Empfehlungen ab. 

87.
Uganda nahm mit Befriedigung das von Österreich Erreichte zur Kenntnis. Es fragte nach der Teilhabe von Personen mit Behinderungen und deren Vertreter an der Rechts- und Politikgestaltung und wann der im Sommer 2010 angekündigte Nationale Aktionsplan fertig gestellt und wie er beschaffen sein werde. Uganda gab Empfehlungen ab.

88.
Kirgistan machte auf die Zahl der Einrichtungen aufmerksam, die sich mit Menschenrechtsfragen beschäftigen. Es lobte Österreichs Bericht und seine Lösungsvorschläge. Kirgistan verwies auf die Probleme bei der Erreichung eines Geschlechtergleichgewichts im Unterricht speziell bei ausländischen Mädchen und Frauen. Schließlich begrüßte es Österreichs Absicht, die Ausbildung zu verbessern und das Problembewusstsein betreffend den Schutz von Afrikanern, Muslimen, Roma, Flüchtlingen, Asylwerbern und Migranten aus Nicht-EU-Staaten zu heben.

89.
Portugal wollte wissen, welche Schritte die Regierung bezüglich der Bedenken des Ausschusses für die Rechte des Kindes und jenes gegen die Folter betreffend das Jugendstrafrecht und die Anhaltung von Personen unter 18 Jahren unternommen habe. Portugal erbat auch weitere Information über den zweiten Nationalen Aktionsplan gegen den Menschenhandel, der 2009 angenommen wurde. Portugal gab Empfehlungen ab.
90.
Namibia lobte Österreich für dessen Bemühungen um die Förderung und den Schutz der Menschenrechte sowohl innerhalb seiner Grenzen als auch international. Es verwies auf die Herausforderungen, vor die sich Österreich im Hinblick auf Migranten und ethnischen Minderheiten gestellt sehe. Namibia notierte den hohen Prozentsatz behaupteter Misshandlung von Ausländern durch Polizeiorgane. 

91.
In seinem Schlusswort hob Österreich hervor, dass die volle Verwirklichung der Menschenrechte per definitionem eine dauernde Herausforderung und ein anhaltender Prozess sei. Der Zivilgesellschaft mit ihren hohen Erwartungen komme dabei eine wichtige Rolle zu. Ihre Kritik sei ein wichtiger Antrieb für die Regierung. Die enge und offene Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im ganzen Land habe der Glaubwürdigkeit des Nationalen Berichts Österreichs genützt. Die Regierung habe vom Vorbereitungsprozess für den Bericht stark profitiert. Sie beabsichtige, den fruchtbaren Dialog mit der Zivilgesellschaft im Zuge des Follow-up der Überprüfung fortzusetzen. Ein Follow-up-Treffen mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen sei bereits für Februar 2011 in Wien anberaumt. 

II. Schlussfolgerungen und/oder Empfehlungen 

92. Die im interaktiven Dialog formulierten/ unten angeführten Empfehlungen genießen die Unterstützung der Republik Österreich: 

92.1 Beitritt zum Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (OP-CAT) und Harmonisierung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit Menschenrechtsübereinkommen, insbesondere Aufnahme eines Straftatbestandes der Folter in die innerstaatlichen Rechtsvorschriften; Harmonisierung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (CRC) in nicht-restriktiver Weise in Übereinstimmung mit der "Null Toleranz"-Politik (Ecuador); 

92.2 Unterzeichnung (Uganda) und Ratifikation des OP-CAT (Costa Rica, die Niederlande, Schweden, Uganda); 

92.3 Betreibung der im Jahr 2010 vom Ausschuss gegen Folter empfohlenen Ratifikation von OP-CAT als prioritäres Anliegen und Aufnahme einer Definition von Folter im Sinne des Übereinkommens gegen Folter ins nationale Strafgesetzbuch (Deutschland);

92.4 Fortsetzung der Umsetzung des OP-CAT durch das zu diesem Zweck verabschiedete nationale Gesetz (Chile); 

92.5 Ehestmöglicher Abschluss des Prozesses der Ratifikation des OP-CAT und des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen (CED) (Spanien); 

92.6 Ehestmögliche Unterzeichnung (Uganda) und Ratifikation des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen „CED“ (Republik Moldau, Uganda); 

92.7 Erklärung anlässlich der Ratifikation der CED, die Zuständigkeit des Ausschusses über das Verschwindenlassen, wie in den Artikeln 31 und 32 des Übereinkommens vorgesehen, zu akzeptieren (Frankreich); 
92.8 Alle Maßnahmen zur Erfüllung der freiwilligen Vorhaben zur Aufnahme einer Folterdefinition im Sinne des CAT ins nationale Strafgesetzbuch zu treffen (Republik Korea); 

92.9 Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Aufnahme nicht nur der europäischen sondern auch der internationalen Menschenrechtstandards ins österreichische Recht (Kanada); 

92.10 Ehestmögliche Fertigstellung der Verfassungsreform, um die Rechte des Kindes in Einklang mit den Bestimmungen der CRC in die Bundesverfassung aufzunehmen (Moldau); 

92.11 Um einen effektiven nationalen Präventionsmechanismus, wie von OP-CAT verlangt, zu gewährleisten, Sicherstellung einer vollständigen Unabhängigkeit dieser Institution im Gesetzentwurf (Schweiz); 

92.12 Vollständige Umsetzung der CRC in nationales Recht (Slowakei); 

92.13 Aufnahme der internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen in nationale Gesetze, insbesondere der Rechte des Kindes (Ägypten); 

92.14 Sicherstellung angemessener Strafverfolgung und strafrechtlicher Sanktionen, um Diskriminierung im privaten und öffentlichen Bereich effektiv zu ahnden (Israel); 

92.15 Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung, dass die nationalen Gesetze zum Schutz vor häuslicher Gewalt auf allen Ebenen in kohärenter und wirksamer Art und Weise angewandt werden (Schweiz); 

92.16 Aufhebung von Paragraph 8 (2) des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, der von Arbeitgebern verlangt, bei Abbau von Arbeitskräften oder Verkürzung der Arbeitszeiten aller Mitarbeiter in erster Linie die Verträge von Ausländern zu kündigen (Frankreich); 

92.17 Ergreifung weiterer Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung eines nationalen Aktionsplans für bessere Integration und Schutz der Rechte eingewanderter Minderheiten (Türkei); 

92.18 Verbesserung der Umsetzung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes betreffend die Verwendung der slowenischen Sprache im Bundesland Kärnten (Vereinigte Staaten von Amerika); 

92.19 Weitere Stärkung des Mandats der Volksanwaltschaft in Übereinstimmung mit den Pariser Prinzipien (Jordanien); 

92.20 Stärkung der österreichischen Volksanwaltschaft und ehestmögliche Ausweitung ihres Mandats um die vollständige Einhaltung der Pariser Prinzipien zu gewährleisten (Indien); 

92.21 Identifizierung von Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität und Unabhängigkeit nationaler Menschenrechtseinrichtungen (Australien); 

92.22 Sicherstellung, dass jegliche öffentliche Macht mit Respekt für die Gleichheit aller und die Freiheit und Würde aller Menschen ausgeübt wird (Schweden); 

92.23 Unmissverständliche Verurteilung jeglicher Aufstachelung zu Gewalt oder Hass und Sicherstellung, dass im österreichischem Recht klare Bestimmungen zum Vorgehen gegen Verhetzung gegen eine nationale oder ethnische Gruppe klar festgelegt sind (Schweden); 

92.24 Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung (Burkina Faso); 

92.25 In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des CERD-Ausschusses Durchführung öffentlicher Sensibilisierungskampagnen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Hassreden – diese Maßnahmen könnten durch Annahme und Umsetzung gesetzgeberischer Maßnahmen ergänzt werden; Förderung eines integrativen Unterrichtssystems, das Kinder von Migranten oder Kinder mit besonderen Bedürfnissen nicht ausgrenzt (Costa Rica); 

92.26 Weiterführung der Förderung von Initiativen, die zum interkulturellen Verständnis als zentralem Element zur Verhinderung aller Formen von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz beitragen (Kolumbien);

92.27 Weitere Fortschritte bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt (Kolumbien); 

92.28 Erwägung der Annahme eines Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Republik Korea); 

92.29 Fortsetzung der Bemühungen zur Sicherzustellung, dass Opfer von Misshandlungen und rassistischem Verhalten durch Exekutivbeamte Entschädigung erhalten und die Täter bestraft werden (Frankreich); 

92.30 Ergreifung weiterer Schritte zur Umsetzung der Empfehlung des CERD "entschlossene Maßnahmen gegen jegliche Tendenz, vor allem von Politikern, zu ergreifen, Menschen aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, Abstammung und nationaler oder ethnischer Herkunft zu verfolgen, zu stigmatisieren oder zu stereotypisieren, oder rassistische Propaganda in der Politik zu verwenden" (Türkei); 

92.31 Verbreitung von Informationen unter anderem über vorhandene Rechtsmittel gegen rassistische Diskriminierung sowie Erleichterung des Zugangs von Opfern zu solchen Rechtsmitteln (Ägypten); 

92.32 Errichtung einer unabhängigen Ermittlungsbehörde zur Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen gegen Polizeibeamte (Tschechische Republik); 

92.33 Verstärktes Angebot an Menschenrechtsausbildung und –erziehung auf den entsprechenden Ebenen des Schulwesens und bei der zuständigen Beamtenschaft (Philippinen); 

92.34 Verstärktes Umsetzen von Maßnahmen zur vollen Persönlichkeitsentwicklung und zum vollständigen Schutz aller Kinder in Österreich (Ghana); 

92.35 Weitere Schritte zur Erstellung eines "Nationalen Aktionsplans für Menschen mit Behinderungen" (Aserbaidschan); 

92.36 Weiterführung des UPR Konsultationsprozesses in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft nach Annahme des UPR Berichtes (Norwegen); 

92.37 Unterstützung einer aktiven Beteiligung von Vertretern der Zivilgesellschaft, einschließlich von Menschenrechts- NGOs  im Follow-up zu dieser Prüfung (Portugal); 

92.38 Nutzung der umfangreichen Expertise von Organisationen der Zivilgesellschaft und regelmäßige Konsultationen mit ihnen bei menschenrechtsrelevanten Themen (Norwegen); 

92.39 Sicherstellung, dass das nationale Einwanderungswesen mit internationalen Menschenrechtsstandards im Einklang steht (Slowakei); 

92.40 Annahme und Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Integration von MigrantInnen (Slowakei); 

92.41 Verstärkte Bemühungen um Behandlung und systematische Umsetzung der Empfehlungen der Vertragsorgane und des österreichischen Verfassungsgerichtshofs (Kanada); 

92.42 Umsetzung der Empfehlungen der CEDAW-Ausschusses zur Behebung der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern, insbesondere im Bereich der Beschäftigung; und Verstärkung der Bemühungen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Mexiko); 

92.43 Verbesserung der gleichberechtigten Repräsentanz der Geschlechter auf allen Ebenen der Gesellschaft (Bosnien und Herzegowina); 

92.44 Verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Australien); 

92.45 Geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassendiskriminierung in allen ihren Erscheinungsformen (Usbekistan); 

92.46 Verstärkte Anstrengungen zur Überwindung der Hürden von Rassendiskriminierung und Intoleranz (Trinidad und Tobago); 

92.47 Systematische Verurteilung aller Erscheinungsformen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im politischen Diskurs und Ergreifung wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Phänomens (Algerien); 

92.48 Entschiedenes Auftreten im Einklang mit den Empfehlungen des CERD gegen jegliche Tendenz, vor allem von Politikern, Menschen aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, Abstammung und nationaler oder ethnischer Herkunft anzugreifen, sie zu stigmatisieren oder ihnen mit stereotypen Vorurteilen oder Rollenbildern zu begegnen bzw. rassistische Propaganda in der Politik zu verwenden (Pakistan); 

92.49 Gezielte Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung verhetzender und fremdenfeindlicher Äußerungen von politischen Parteien oder deren Repräsentanten. (Russische Föderation); 

92.50 Geeignete gesetzliche Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung jeglicher Art und Erscheinungsform von Islamophobie durch politische Parteien und Medien; Garantie, dass bei allen Vorwürfen rassistischen Fehlverhaltens durch Polizeibeamte wirkungsvoll ermittelt und solches Verhalten in geeigneter Weise bestraft wird. (Islamische Republik Iran); 

92.51 Ergreifung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Gefahr von Islamophobie in Gesellschaft und politischem Diskurs und Einrichtung eines umfassenden Systems zur Erfassung und Überwachung von in Österreich begangenen rassistischen Straftaten (Vereinigtes Königreich); 

92.52 Stärkung der politischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz (Kanada); 

92.53 Fortsetzung der Arbeit zur Bekämpfung gesellschaftlicher Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit (USA); 

92.54 Notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung von neo-nazistischen, rechtsextremistischen und fremdenfeindlichen Übergriffen gegen Angehörige von Minderheiten (Tschechien); 

92.55 Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Rechte von Migranten und Minderheiten, wie der Roma, unter Einbezug verstärkter Maßnahmen gegen rassistische Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz (Kuba); 

92.56 Es wird mit Sorge festgestellt, dass in den nationalen Rechtsvorschriften kein Straftatbestand der Folter existiert; Schaffung einer Definition dieses Tatbestandes und Sicherstellung, dass die Opfer nach internationalen Standards pekuniäre und rechtliche Entschädigung erhalten (Spanien); 

92.57 Aufrechterhaltung des absoluten Folterverbots und Reform der Gesetze in Übereinstimmung mit den internationalen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Schweden); 

92.58 Gewährleistung rascher, gründlicher und unparteiischer Ermittlungen bei Vorwürfen von Folter und Misshandlung (Niederlande); 

92.59 Ergreifung aller notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung sofortiger, gründlicher und unparteiischer Ermittlungen von Folter- und Misshandlungsvorwürfen (Usbekistan); 

92.60 Ergreifung sofortiger Maßnahmen gegen unverhältnismäßige Gewaltanwendung durch Polizeikräfte (Schweden); 

92.61 Dringende Durchführung gründlicher und unparteiischer Ermittlungen bei allen Vorwürfen unverhältnismäßiger Gewaltanwendung und Misshandlung durch Polizeibeamte und Belangung aller Personen, die unverhältnismäßiger Gewaltanwendung, Folter oder anderer Menschenrechtsverletzungen verdächtigt sind (Schweden); 

92.62 Einrichtung eines unabhängigen Mechanismus zur Untersuchung von Folter- und Misshandlungsvorwürfen durch Polizeibeamte und Sicherstellung, dass den Opfern solcher Menschenrechtsverletzungen Recht und Entschädigung zugesprochen wird. (Norwegen); 

92.63 Fortführung der lobenswerten Anstrengungen zur Behandlung von Misshandlungsvorwürfen durch Polizeibeamte (Botswana); 

92.64 Weitere Bedachtnahme auf Probleme der Behandlung von Tatverdächtigen, Untersuchungs- und Strafhäftlingen durch Polizeibeamte im Einklang mit den entsprechenden Menschenrechtsstandards. (Indonesien); 

92.65 Erwägung von Alternativen zur Schubhaft (Brasilien); 

92.66 Beschleunigung der Entwicklung des “open doors regime“-Projekts für Schubhäftlinge (Norwegen); 

92.67 Bereitstellung von besonderem Schutz und Beistand für unbegleitete Kinder (Brasilien); 

92.68 Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Ermittlungen, willkürlichen Inhaftierungen, Durchsuchungen und Einvernahmen durch Justizbehörden oder Polizeibeamte aufgrund der äußeren Erscheinung, der Hautfarbe oder der ethnischen oder nationalen Herkunft; strenge Bestrafung von Behörden, die in solche missbräuchliche Praktiken und Missstände verwickelt sind. (Ecuador); 

92.69 Ermittlung, Strafverfolgung und Wiedergutmachung in Fällen von rassistisch motiviertem Fehlverhalten und Diskriminierung, einschließlich Hassreden und Verhetzung (Ägypten); 

92.70 Weitere Schritte zur Verbesserung der Haftbedingungen in Strafanstalten (Bosnien und Herzegowina); 

92.71 Verstärkung der Anstrengungen zur Schaffung geeigneter Schutzmaßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder, von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch, sowie zur Bestrafung der Täter. (Malaysia); 

92.72 Verstärkung der Anstrengungen zur Sicherstellung, dass wirksame Schutzmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Sanktionierung von Gewalttaten gegen Frauen und Kinder, vor allem von häuslicher und sexueller Gewalt sofort zum Tragen kommen (Kanada); 

92.73 Weitere Verstärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels (Aserbaidschan); 

92.74 Fortsetzung des internationalen Austauschs von nationalen Maßnahmen des Zweiten Nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel (Portugal); 

92.75 Wirkungsvolle Maßnahmen gegen Sextourismus und den Verkauf von Kindern, gegen Kinderhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern (Ägypten); 

92.76 Verwirklichung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung, dass alle von der Polizei festgehaltenen Personen unmittelbar nach ihrer Festnahme umfassend über ihre Grundrechte informiert werden. (Tschechische Republik); 

92.77 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Funktionierens der Jugendgerichtsbarkeit im Einklang mit internationalen Standards und Sicherstellung, dass Minderjährige stets in Anwesenheit eines gesetzlichen Vertreters einvernommen werden (Islamische Republik Iran); 

92.78 Sicherstellung, dass bei allen Vorwürfen von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen durch Polizeibeamte ausführlich ermittelt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wird. (Vereinigtes Königreich); 

92.79 Fortführende Maßnahmen zur Stärkung der Rolle der Frauen und insbesondere Sicherstellung, dass Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen beseitigt werden (Kuba); 

92.80 Fortsetzung der Vorbereitung und Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt (Trinidad und Tobago); 

92.81 Ergreifung aller erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung einer de jure und de facto Gleichstellung der Geschlechter mit besonderem Augenmerk auf die Verringerung der Ungleichbehandlung bei der Teilnahme am öffentlichen Leben und am Arbeitsmarkt (Republik Korea); 

92.82 Fortsetzung der gut koordinierten finanziellen und entsprechenden anderen Unterstützungsleistungen in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, wie z.B. an AlleinerzieherInnen, Großfamilien und Familien mit Migrationshintergrund. (Malaysia); 

92.83 Weiterführung der Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsleistungen für alle Kinder (Chile); 

92.84 Einbeziehung der Menschenrechtsbildung und -fortbildung als Querschnittsthema auf allen Ebenen des formalen Bildungssystems, insbesondere im Primär- und Sekundärbildungsbereich (Costa Rica); 

92.85 Überlegungen zu geeigneten Reformen im Schulwesen zur Erreichung einer umfassenderen sozialen Zugänglichkeit. (Slowakei); 

92.86 Ermittlungen bei allen Misshandlungsvorwürfen gegen ethnische Minderheiten, einschließlich Afrikaner und Roma, und Strafverfolgung der Täter (Namibia); 

92.87 Weitere Bereitstellung von Informationen gemäß der ILO-Empfehlung über die Lage der Roma Minderheit; Verwirklichung geeigneter Maßnahmen zur Integration der Roma Minderheit in das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben des Landes (Ecuador); 

92.88 Entsprechende Umsetzung der Empfehlungen der Organe der Menschenrechtsabkommen und Menschenrechtsmechanismen in Bezug auf Asylwerber und illegale Einwanderer, besonders in Bezug auf Kinder (Jordanien); 

92.89 Weitere Bekämpfung der Diskriminierung von Personen mit Migrationshintergrund (Bosnien und Herzegowina); 

92.90 Sicherstellung des uneingeschränkten Zugangs zu Menschenrechten und Grundfreiheiten für Einwanderer während des Zuwanderungsprozesses, einschließlich des Rechts auf angemessene Rechtsmittel im Falle von Übergriffen durch die Einwanderungsbehörden (Tschechische Republik); 

92.91 Volle Respektierung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte von WanderarbeitnehmerInnen und ihren Familien und Absicherung ihrer Integration in die Gesellschaft (Bangladesch); 

92.92 Umsetzung des Entscheids des Verfassungsgerichtshofes über ein “Bleiberecht“ und Verbot der Abschiebung von Kindern mit Migrationshintergrund, wenn diese dadurch von ihren Familien getrennt werden. (Bangladesch); 

92.93 Weitere entschiedene Maßnahmen im Zusammenhang mit Berichten über Hassreden von Politikern, in denen MigrantInnen, Asylwerber, Flüchtlinge, und Personen afrikanischer Herkunft pauschal verunglimpft werden. (Indonesien); 

92.94 Sicherstellung des ungehinderten Zugangs zum Recht für Asylwerber (Slowakei); 

92.95 Stärkung der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zur Förderung von Nichtdiskriminierung und zum Schutz der Rechte von MigrantInnen, Flüchtlingen und Asylwerbern (Philippinen); 

92.96 Ergreifung sofortiger Maßnahmen zur Implementierung aller Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes zu zweisprachigen Ortstafeln und Slowenisch als Amtssprache im Bundesland Kärnten (Slowenien); 

92.97 Sicherstellung der vollständigen Umsetzung der Minderheitenrechte auf dem Staatsgebiet im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags von Saint-Germain und des österreichischen Staatsvertrags (Slowenien). 

93. Die folgenden Empfehlungen werden von Österreich geprüft und zu gegebener Zeit, spätestens aber bei der 17. Tagung des Menschenrechtsrates im Juni 2011 beantwortet: 

93.1 Beitritt zum Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Ecuador); 

93.2 Unterzeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Portugal, Spanien, Uganda); Zulassung von Individualbeschwerden wegen behaupteter Rechtsverletzungen vor dem UN Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Portugal); 

93.3. Mögliche Rücknahme der Vorbehalte zu einer Reihe von Artikeln des ICCPR, ICERD, CEDAW und CAT (Indonesien); 

93.4 Mögliche Rücknahme der Vorbehalte bezüglich Artikel 4 ICERD, Artikel 9, 10, 12, 14, 19, 21, 22 und 26 ICCPR, ICCPR-OP 1, CEDAW, CAT und CRC (Uganda); 

93.5 Erwägung der Rücknahme der Vorbehalte zum ICERD (Burkina Faso); 

93.6 Befolgung der ILO-Empfehlungen zur besseren Integration und zum Schutz der Rechte von MigrantInnen (Türkei); 

93.7 Beschleunigung des Prozesses zur Aufnahme von sozialen Grundrechten in die Verfassung (Aserbaidschan); 

93.8 Konkretisierung des Prozesses zur Harmonisierung des Schutzes gegen alle Formen von Diskriminierung in der nationalen Rechtsordnung (Honduras); 

93.9 Novellierung der nationalen Gesetzgebung zur Verhinderung von Verhetzung und Angriffen auf Minderheitsgruppen (Israel); 

93.10 Überprüfung der Wirksamkeit der derzeitigen Rechtslage in Bezug auf Diskriminierung im Sinne eines vom CERD empfohlenen Harmonisierungsprozesses (Israel); 

93.11 Überprüfung und Aktualisierung der Gesetzgebung gegen Verhetzung, damit für alle religiösen Minderheiten auf dem Staatsgebiet gleicher Schutz gewährleistet wird (Ägypten); 

93.12 Rücknahme der Vorbehalte zu den Artikeln 13, 15, 17 und 18 CRC (Slowakei); 

93.13 Aufnahme der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen ins nationale Recht, insbesondere im Hinblick auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Ägypten); 

93.14 Einrichtung einer Nationalen Menschenrechtsinstitution im Einklang mit den Pariser Prinzipien (Costa Rica); 

93.15 Überlegungen zu einer möglichen Zusammenfassung der bestehenden Ombudsman-Einrichtungen und -Mechanismen in eine einheitliche Nationale Menschenrechtsinstitution im Einklang mit den Pariser Prinzipien, und Anstreben einer A-Status Akkreditierung durch das Internationale Koordinationskomitee (ICC) für NHRIs (Malaysia); 

93.16 Anpassung der Nationalen Menschenrechtsinstitution an die Pariser Prinzipien (Spanien); 

93.17 Erwägung der Einrichtung einer unabhängigen Nationalen Menschenrechtsinstitution in Einklang mit den Pariser Prinzipien (Philippinen); 

93.18 Stärkung und Erweiterung des Mandats der österreichischen Volksanwaltschaft zur Einbeziehung des Schutzes und der Förderung aller Menschenrechte im Einklang mit den Pariser Prinzipien (Kanada); 

93.19 Aufstockung der personellen und finanziellen Ressourcen der Gleichbehandlungsanwaltschaft (Honduras); 

93.20 Erstellung eines Nationalen Aktionsplans für Menschenrechte sowie eines Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und andere vergleichbare Intoleranzerscheinungen (Namibia); 

93.21 Schaffung eines nationalen Programms für Menschenrechte, welches die in den internationalen Instrumenten, denen Österreich als Vertragsstaat angehört, vorgesehenen Rechte voll einbringt (Mexiko); 

93.22 Als Mechanismus zur Vermeidung wachsender Intoleranz, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung und Bestrafung jeglicher Art von Intoleranz, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gegen Personen einer bestimmten Herkunft, besonders gegen Flüchtlinge, Asylwerber und MigrantInnen, unabhängig von ihrem Migrationsstatus (Ecuador); 

93.23 Fortführung der Bemühungen zur Erreichung der Integration von Einwanderern und ihrer Teilhabe am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben durch den am 19. Januar 2010 verabschiedeten Nationalen Aktionsplan für Integration (Palästina); 

93.24 Ergreifung praktischer Maßnahmen zur Sammlung und Veröffentlichung von Statistiken über rassistische Vorfälle, und auf der Grundlage der Datenerhebung (Republik Korea); 

93.25 Ergreifung weiterer Maßnahmen zur Befolgung der Empfehlungen des CERD zur "Überprüfung der Gesetzeslage bei Rassendiskriminierung, um wirksamen Schutz gegen Diskriminierung sicherzustellen" (Türkei); 

93.26 Ergreifung weiterer Schritte zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und pädagogischen Unterstützung von Schülern mit Migrationshintergrund (Türkei); 

93.27 Weitere Schritte zur verstärkten Bewusstseinsbildung und stärkeren Vermittlung von Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und Toleranz in den Lehrplänen, einschließlich eines muttersprachlichen Unterrichts für Schüler mit Migrationshintergrund (Türkei); 

93.28 Sicherstellung, dass Opfer von Menschenhandel nicht in Haft genommen werden und ihre Rechte bezüglich medizinischer Betreuung, Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung respektiert werden (Schweiz); 

93.29 Schaffung eines umfassenden Datenerfassungssystems zur Beurteilung der Situation benachteiligter Gruppen und von Minderheiten (Russische Föderation); 

93.30 Schaffung eines umfassenden Datenerfassungssystems zur besseren Beurteilung des Ausmaßes der in Österreich existenten Diskriminierung gegen verschiedene Minderheitengruppen (Israel); 

93.31 Sammlung und Aufschlüsselung von Daten über Fälle von Rassismus und Diskriminierung zum Zwecke einer Bewertung der Situation von Minderheiten, sowie ethnischer Gruppen in Österreich (Brasilien); 

93.32 Einbeziehung von Aspekten der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität bei den Maßnahmen gegen Verhetzung (Spanien); 

93.33 Erhöhung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit auf die international zugesagte Quote von 0.7% des Bruttoinlandsprodukts, insbesondere durch Unterstützung von Entwicklungsländern auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung, bei der Gleichstellung von Frauen und Männern, bei Kindern, Behinderten und bei den Herausforderungen des Klimawandels (Bangladesch); 

93.34 Rücknahme der Vorbehalte zu UN-Abkommen und Sicherstellung, dass alle internationalen Abkommen zur Gänze in das nationale Recht übernommen werden (Niederlande); 

93.35 Harmonisierung aller Antidiskriminierungsgesetze zur Sicherstellung des gleichen Schutzes gegen jegliche Form von Diskriminierung (Vereinigtes Königreich); 

93.36 Novellierung und Harmonisierung der Antidiskriminierungsgesetze zur Sicherstellung des gleichen Schutzes gegen jegliche Form von Diskriminierung (Islamische Republik Iran); 

93.37 Überprüfung der Wirksamkeit des derzeitigen gesetzlichen Rahmens in Bezug auf Nichtdiskriminierung im Hinblick auf die Einleitung eines Harmonisierungsprozesses, unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft in diesem Prozess, sowie durch Vereinfachung der Verfahren um sicherzustellen, dass Beschwerden über Rassendiskriminierung wirkungsvoll behandelt werden (Usbekistan); 

93.38 Vorantreiben des Vorschlags zur Abänderung des Gleichbehandlungsgesetzes, um die bestehenden Rechtsvorschriften zu harmonisieren, insbesondere hinsichtlich des gleichen Schutzes gegen jegliche Form von Diskriminierung (Norwegen); 

93.39 Ergreifung wirkungsvoller Maßnahmen zur effizienten Umsetzung der 55 von der Regierung identifizierten konkreten Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen für Frauen beim Zugang zum Arbeitsmarkt (Algerien); 

93.40 Erstellung eines Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Russische Föderation); 

93.41 Annahme eines Nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, in enger Abstimmung mit der Zivilgesellschaft (Islamische Republik Iran); 

93.42 Annahme eines Nationalen Plans gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, welcher Aspekte wie Ausbildung und Schulung in Menschenrechten auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung und ein Datenerfassungssystem zur Überwachung und Kontrolle fremdenfeindlicher und rassistischer Handlungen enthält; Durchführung einer umfassenden Analyse der Wirksamkeit gesetzlicher Maßnahmen, mit welchen fremdenfeindliche Botschaften oder die rassendiskriminierende Verhetzung durch politische Parteien verboten und bestraft werden sollen; Erstellung eines vereinfachten und flexiblen Mechanismus zur Aufarbeitung und Behandlung von Vorwürfen möglicher diskriminierender Behandlung durch Polizeibeamte und Behörden (Spanien); 

93.43 Annahme von Rechtsvorschriften, die die öffentliche Finanzierung von Parteien verbieten, die Propaganda von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betreiben (Russische Föderation); 

93.44 Gewährung gleichen Schutzes gegen alle Formen der Diskriminierung, einschließlich auf Grund von Alter, Religion, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität (Kanada); 

93.45 Erstellung einer Studie über das Ausmaß der direkten und indirekten Rassendiskriminierung im Strafrechtssystem, insbesondere in Bezug auf die Untersuchungs- und Strafhaft (Russische Föderation); 

93.46 Sicherstellung, dass keine Kinder in Haft genommen werden (Brasilien); 

93.47 Anhebung des Alters für jegliche Aufnahme in die Streitkräfte auf ein Alter von mindestens 18 Jahren im Einklang mit der CRC Empfehlung (Ghana, Slowakei); 

93.48 Entwicklung eines vollwertigen Rechtshilfesystems im Zusammenhang mit Polizeianhaltung, um sicherzustellen, dass Personen, die nicht in der Lage sind einen Rechtsanwalt zu bezahlen, während der gesamten Dauer ihrer Polizeianhaltung anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen können, so sie dies wünschen (Tschechische Republik); 

93.49 Gleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen und gegengeschlechtlichen Beziehungen, einschließlich des gleichen Adoptionsrechts und des gleichen Rechts auf Zugang zur reproduktiven Medizin (Niederlande); 

93.50 Ergreifung von Maßnahmen um Roma-Kindern das Recht auf Bildung in ihrer eigenen Sprache und entsprechend ihrer eigenen Kultur zu gewährleisten (Ecuador); 

93.51 Bereitstellung eines kostenlosen Rechtsbeistands und der erforderlichen Finanzmittel und des Zugangs zu Institutionen, die diesen Beistand leisten können, für Asylwerber und Personen, denen die Abschiebung bevorsteht (Norwegen); 

93.52 Verbot der Praxis, Asylwerber – ohne Straffälligkeit – in Polizeihaft zu nehmen, mit besonderer Berücksichtigung von Minderjährigen und von Opfern von Menschenhandel (Slowakei); 

93.53 Erhöhung der finanziellen Unterstützung für die slowenische Minderheit in den Bundesländern Kärnten und Steiermark, preisbereinigt auf das reale Niveau des Jahres 1995 (Slowenien); 

93.54 Gewährung finanzieller Unterstützung für die slowenisch-sprachige Musikschule im Bundesland Kärnten auf Grundlage derselben Kriterien, die für die deutschsprachige Musikschule angewandt werden (Slowenien); 

94. Die folgenden Empfehlungen genießen nicht die Unterstützung Österreichs: 

94.1 Beitritt zum Internationalen Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (ICMW), (Ecuador, Guatemala), als wesentlichen Schritt für den Schutz der Menschenrechte (Guatemala); 

94.2 Unterzeichnung und Ratifikation des ICMW (Türkei, Uganda); 

94.3 Ratifikation des ICMW (Honduras); 

94.4 Ehestmögliche Ratifikation des ICMW (China); 

94.5 Ergreifung progressiver Maßnahmen zur Prüfung eines Beitritts zum ICMW (Philippinen); 

94.6 Vertragspartei des ICMW werden (Pakistan); 

94.7 Umsetzung der Grundsätze des ICMW im Hinblick auf seine mögliche Ratifikation (Mexiko); 

94.8 Überdenken der Position betreffend der Ratifikation des ICMW im Einklang mit Empfehlung 1737 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 17. März 2006 (Algerien); 

94.9 Erwägung des Beitritt zum ICMW (Aserbaidschan); 

94.10 Novellierung des gesetzlichen Status von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, um ihnen zu ermöglichen, Kinder zu adoptieren und zu haben (Vereinigtes Königreich). 

95. Alle in diesem Bericht enthaltenen Schlussfolgerungen und/oder Empfehlungen reflektieren die Position des (der) sie unterbreitenden Staates (Staaten) und/oder des geprüften Staates. Sie sollten daher nicht als von der Arbeitsgruppe als Ganzes gebilligt ausgelegt werden. 
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